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3 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschaftsjahr 2018 der MVB-Verwal- . 

tungs-GmbH, Magdeburg, in der Fassung der Anlage 1 der1 folgenden 1.,mter dem 26. April 2019 

unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt: 

„BESTÄ1IGUNGSVERMERK DES i,JNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die MVB-Venvaltungs-GrpbH, Magdeburg: 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der MVB-Verwaltungs-GmbH, Magdeburg,.:. bestehend aus der Bilanz 

zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja

nuar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Öc;!rste!lung der Bilan

zierungs- un.d Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Mvs:.. 
Verwaltungs-GmbH, Magdeburg, für das Gesc:häftsjahr vom 1. Ja~uar 2018 bis zum 31. Dezember 

2018 geprüft. 

Nac:h unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenn~nisse 

• entspricht der beigefugte JahrescibschllJss in alien·wesent:Hchen Belangen den deutschen, für Ka

pitalgesellschc1fteli geltenden handelsrechtlicheil Vorschriften und verm ittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnu_ngsmäßiger Buchführung ein den tatsächlrc:hen . Verhältnissen ent

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie 
. . 

ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis ZUrT! '.31. Dezember 2018 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lag.e der Gesell

schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht ln Elnklang mit. dem Jahresab

schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chi:incen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar, _ 

• · Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prüfung zi.J keinen Einwendungen ge

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat 
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Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit'. 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institl.Jt der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen'. 

Grunctsä.~e ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen° 

Vor$chriften und Grundsätzen lst im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungs-vermerks weitergehend beschrie

ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels

rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 

in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uris 
. . 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ·geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-

urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und ~en Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlich.en . 

Belangen entspricht, und dafur, d.ass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

. ordnungsmäßiger Buchführu("!g ein _den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö

gens-, Finanz- Und 'Ertragslage der Gesellschaft vermittelt . Ferner sind die gesetzlichen Vertreter . 

verantwortlich für die internen Kontrollen, d_ie sie in Übereinstimmung rnft den deutschen Gtundsät- .• 

· zen ordnungsmäßiger Buchführung al s notwendig bestimmt haben, um clie Aufstellung eines Jahres- ', 

abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -

falsc;hen Darstellungen ist. 
~ 

. . ! 
Bei der Aufstellung .des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

. . 

Fähigke1t der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte i.n Zusammenhang mit der Fortführung der lJnterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. barüber hinaus sind sie dafur verantwörtlich, auf der 

Grundl~ge des R.echn1,mgslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan- ) 

·zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhelten entgegenstetien. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bi.ld von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in aHen wesentlichen 

Beiangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften eht-

spricht und die Chancen Und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 1 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
. . 

als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mlt _den \ 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeig

nete Nachweise für die Aussagen im Lageberich~ erbringen zu können. 

:i 
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Wir+.schaftsprüfungsgesellschaft 

Verantwortung des Abschlussprüfers fur die Prüfung des Jahresabschlusses und des La

geberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
, 

zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und 

ob der lagebericht insgesamt ein zutreffende? Bild von ·der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 

allen wesentlichen ßelangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prufung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht l!i1d die Chanten 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit§ 317 HGB unter Beachtutig der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen trundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
. . ~ : . . . 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen konnen aus Verstößen oder · 

Unrichtigkeiten reisultieren und werden ais wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 

Lageberlchts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritisch.e Grundhal-

tung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteileq wir die Risiken wesentlicher .., beabsichtigter oder unbeabsichtigter -

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im, Lagebericht, planen und führen Prüfungshand

lun~en als Reaktion . auf diese Risiken durch sowi~ erlangen Prüfürig$nachweise, die ausreichend 

und geeignet sind, um ais Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-

sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 1st bei Verstößen höher als bei Unrich

tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, . beabsichtigte Unvollstän

digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft;setzen interner KontroHen beinhalten 

können. 

i. • gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor~ehrungen und Maßnah

men, um Prüfungshandfungen zu pii;men, die unter den geQebenen Umstanden angemessen sind, 

jedoch nicht mit dein Ziel, e.in Prüfun~sllrteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschc;1ft 

·abzugeben. 

• beurteilen wir.die Angeniessenheitd.er von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs~ 

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge

schatzten Werte und damit zµsammenhängenden Angaben.· 
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern anj i 

gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf: 

der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen/ 

hang mit Ere1gnissen oder Gegebe,nheiten besteht, die bedeutsame Zw~ifel an der Fähigkeit deri 

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kennen. Falls Wir zu dem. 

Schluss kommen, dass eine wes~ntliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätf

gungsvermerk äuf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk

sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

k9nnen jedoch dazu führen, das~ die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht rnehr fortfüh

ren kann. 

• beurteilen wir die Gesarntdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabscl11usses ein

·schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde iiegenden Geschäftsvorfäile 

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss un.ter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnµngsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verha!tnissen entsprechendes Bild der Ver

mögens-, Finanz- ui1d Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seihe Gesetzeseritspre

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der C3eselfschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts

orientierten Angaben lm Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfl,mgsnach

weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli

chen Vertretern zugrunde gelegten bedeuts<;3men Annahmefl nach lind beurteilen die sachge

rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigensttaindiges Prü

fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 

geben wir nicht ab. Es be.steht ein erhebfiches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 

wesentlich von den zukunftsor\entierten Angaben abweichen . . 

/-: 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang \ 

und die Zeitplanung der PrOfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger · } 

Mi:ingel im internen Kontro11$ystem, die wfr während unserer Prüfung feststellen." . . ] 
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